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Bundesratsbeschluss
über Fürsorge an der Zivilbevölkerung

bei Kriegsschäden
(Vom 9, April 1943.)

Der schweizerische Bundesrat,

gestützt auf Art. 3 des Bundesbeschlusses vom 30. August 1939 über
Massnahmen zum Schutze des Landes und zur Aufrechterhaltung der
Neutralität,

beschliesst:

A. Allgemeines.

Art. 1. — 1 Zur Bekämpfung der Folgen von Luftangriffen und
andern Kriegshandlungen werden für die Zivilbevölkerung Fürsorge-
massnahmen getroffen.

2 Sie haben den Zweck, Fürsorgebedürftige unterzubringen, zu
verpflegen, mit dem dringendsten Bedarf zu versehen und ihnen alle
weitere notwendige Hilfe angedeihen zu lassen.

Art. 2. — 1 Obdachlose verbleiben grundsätzlich innerhalb ihrer
Wohnsitzgemeinde.

2 Sind die Schäden derart, dass die bisherige Wohnstätte noch in
genügender Weise bewohnbar ist, so behalten die Hausinsassen
diese bei.

* Ist das weitere Verweilen an der bisherigen Wohnstätte
ausgeschlossen oder mit grossen Schwierigkeiten verbunden, so wird für
neue Unterkunft gesorgt.

Art. 3. — 1 Muss neue Unterkunft beschafft werden, so ist in erster
Linie die Unterbringung bei Verwandten oder Bekannten, die in nicht
oder nur unwesentlich beschädigten Teilen der Gemeinde wohnen,
vorzunehmen.

2 Bestehen keine solchen Möglichkeiten, so werden den Obdachlosen

Notlager oder Notwohnungen zugewiesen.
Art. 4.1 Ausnahmsweise kann die Ueherführung Obdachloser einer

besonders schwer geschädigten Gemeinde in andere Gemeinden
angeordnet werden.

2 Die Entfernungen sind so zu wählen, dass die neue Unterkunft
zu Fuss, auch mit Gepäck, erreichbar ist.

Art. 5. 1 Ist ausnahmsweise die Unterbringung von Obdachlosen
in einer andern Gemeinde beabsichtigt, so wendet sich die Fürsorgestelle

(Art. 6 und 7) der ansuchenden Gemeinde an diejenige der
andern oder, wenn diese keine Fürsorgestelle besitzt, an deren
Gemeinderat.

2 Lässt sich keine Einigung erzielen, so entscheidet die kantonale
Regierung oder die von ihr bezeichnete Stelle (Regierungsstatthalter
usw.).

* In militärisch belegten Gegenden ist für die Verbringung von
Bevölkerungsteilen von einer Gemeinde in eine andere überdies die
Genehmigung der militärischen Kommandostelle erforderlich.

B. Organisation der Fürsorge.
Art. 6. 1 In den Gemeinden werden Fürsorgestellen eingerichtet,

die den Fürsorgedienst vorbereiten und leiten.
2 Die Kantonsregierungen sind ermächtigt, hiefür einheitliche

Bestimmungen im Rahmen der Bundesvorschriften 2u erlassen.
Art. 7. 1 Fürsorgeslellen sind ohne weiteres einzurichten":

a) in allen luftschulzpflichtigen Gemeinden,
b) in allen übrigen Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern.

2 Die Kantonsregierungen können bestimmen, dass in kleineren
Gemeinden ebenfalls Fürsorgestellen eingerichtet werden.

2 Ueberdies kann in jeder andern Gemeinde deren Behörde die
Errichtung einer Fürsorgestelle beschliessen.

4 Wo die örtlichen Verhältnisse es rechtfertigen, können sich
mehrere fürsorgepflichtige Gemeinden zu einer einheitlichen
Fürsorgeorganisation zusammenschl iessen.

Art. 8. 1 Jede Fürsorgestelle besteht aus dem Leiter, einem
Stellvertreter und den erforderlichen Mitarbeitern.

2 Als Leiter, Stellvertreter und Mitarbeiter können auch Frauen
bezeichnet werden.

Art. 9. Der Fürsorgestelle ist ein ausreichendes Hilfspersonal
anzugliedern. Dieses besteht in erster Linie aus freiwilligen Hilfskräften.

Art. 10. Soweit die freiwilligen Hilfskräfte nicht ausreichen, kann
zum Fürsorgedienst, unter Vorbehalt der Art. 11 und 12, jedermann
herangezogen werden, insbesondere:
a) Angehörige der Hilfsdienste, soweit sie nicht durch die Armee oder

den passiven Luftschutz beansprucht sind;
b) Angehörige der privaten Fürsorge, insbesondere des Roten Kreuzes,

der Samaritervereine, der Jugendorganisationen usw.;
c) der zivile Frauenhilfsdienst, insbesondere dessen Hilfstrupps.
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Art. 11. Nicht fürsorgedienstpflichtig sind:
a) Militärdienstpflichtige mit Einschluss der Hilfsdienstpflichtigen,

soweit sie durch die Armee oder den passiven Luftschutz
beansprucht sind, sowie Angehörige der Ortswehren;

b) Luftschutzdienstpflichtige;
c) Angehörige von Hausfeuerwehren, solange sie als solche Verwendung

finden können;
d) Frauen, die kleine Kinder, Greise oder Gebrechliche zu betreuen

haben.
Art. 12. — 1 Die Zuteilung zum Fürsorgedienst wird vom

Gemeinderat entgültig vorgenommen.
2 Er kann hiermit den Leiter der Fürsorgestelle beauftragen,

dessen Entscheid binnen fünf Tagen an den Gemeinderat
weitergezogen werden kann.

3 Die Zuteilung ist durch eingeschriebenen Brief zu eröffnen.

Art. 13. Die Fürsorgestelle bereitet unverzüglich folgende
Massnahmen vor:
a) Einrichtung von Notkochstellen;
b) Einrichtung von Notlagern und Notkrankenzimmern;
c) Bezeichnung leerstehender oder leicht bereitzustellender Gebäude

und Wohnungen, die sich zur Unterbringung Obdachloser eignen;
d) Feststellung des dringendsten Bedarfs an Kleidern, Wäsche und

Einrichtungsgegenständen;
e) Massnahmen für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen,

deren Eltern oder Fürsorger hiezu nicht mehr in der Lage sein
werden;

f) Massnahmen für die Betreuung von Alten und Gebrechlichen,
soweit deren Angehörige oder Pfleger dazu nicht mehr in der Lage

• sein werden;
g) Einrichtung von Meldestellen für Obdachlose.

C. Durchführung der Massnahmen.

Art. 14. — Die Durchführung der Vorbereitungen und der
Massnahmen im Ernstfalle ist Sache der Fürsorgestellen.

Art. 15. — Die Luftschutzorganisationen melden der Fürsorgestelle

den Umfang der Schäden, besammeln die Obdachlosen und
übergeben sie dem Fürsorgedienst.

Art. 16. — 1 Die Fürsorgestellen sind ermächtigt, im Bedarfsfalle
geeignete öffentliche und private Gebäude, Wohnungen oder Grundstücke

zu betreten, mit Beschlag zu belegen und für Obdachlose zu
verwenden.

2 Die Gemeinde gewährt ihnen hierfür nötigenfalls polizeiliche
Unterstützung.

3 Entschädigungsansprüche gegen die Gemeinden bleiben
vorbehalten.

Art. 17. — Für jedes Notlager und jede Sammelunterkunft wird
von der Fürsorgestelle ein verantwortlicher Leiter bezeichnet, der in
in der Regel dem Fürsorgedienst angehört.

Art. 18. — Wird einer oder mehreren Familien ein Gebäude oder
eine Wohnung angewiesen, so übernimmt das Haupt der Familie
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oder eine von der Fürsorgestelie bezeichnete Person die Leitung der
Gemeinschaft.

Art. 19. — 1 Der Leiter sorgt für Ruhe und Ordnung innerhalb
der Gemeinschaft und ist hierfür verantwortlich.

2 Die ihm unterstellten Personen sind verpflichtet, seine Wei-
sungen zu befolgen und ihn zu unterstützen.

Art. 20. — In allen Notlagern und in jeder neuen Unterkunft sind
unverzüglich die Luftschutzmassnahmen durchzuführen, insbesondere

zur Verhütung und Bekämpfung der Brandgefahr.
Art. 21. — An die Sachausgaben, die Kantonen und Gemeinden

aus der Durchführung dieses Beschlusses erwachsen, vergütet der
Bund einen Drittel, soweit sie von ihm als unerlässlich erachtet
werden. Kantone und Gemeinden tragen die verbleibenden Kosten je
zur Hälfte.

Das Eidg. Volkswirtschaftsdepartement stellt im Einvernehmen
mit dem Eidg. Finanz- und Zolldepartement für die Subventionierung

von Ausgaben gemäss Absatz 1 die nötigen Richtlinien auf.

D. Mithilfe bei Aufräumungs- und Instandstellungsarbeiten.
Art. 22. — 1 Für dringliche Aufräumungs- und Instandstellungsarbeiten

kann in luftschutzpflichtigen Gemeinden der Ortsleiter des
Luftschutzes nach Bedarf die männlichen Einwohner der Gemeinde
im Alter von 15—65 Jahren aufbieten, im Notfalle überdies rüstige
weibliche Einwohner.

2 Die in Art. 11 aufgezählten Personen können nicht aufgeboten
werden.

3 Wer aufgebeten wird, hat unverzüglich einzurücken und die
Ihm übertragenen Arbeiten unter der Leitung der Luftschutzorganisation

zu verrichten.

E. Strafbestimmungen.
Art. 23. — Wer diesem Bundesratsbeschluss und den gestützt

darauf erlassenen Ausführungsvorschriften und Einzelweisungen
zuwiderhandelt, insbesondere

wer sich weigert, den ihm übertragenen Fürsorgedienst zu
übernehmen oder auszuüben,

wer sich weigert, Obdachlose aufzunehmen oder für sie Gebäude,
[Wohnungen oder Grundstücke zur Verfügung zu stellen,

wer dem Aufgebot zu Aufräumungs- und Instandstellungsarbeiten
keine Folge gibt oder sich weigert, solche Arbeiten zu

verrichten,

248

wer Anordnungen oder Weisungen des Leiters einer Fürsorgestelle,
eines Notlagers oder einer Sammelunterkunft nicht

nachkommt,

wird gemäss Bundesratsbeschluss vom 24. Dezember 1941 über die
Verschärfung der kriegswirtschaftlichen Strafbestimmungen und
deren Anpassung an das schweizerische Strafgesetzbuch bestraft.

Art. 24. — Werden die Widerhandlungen im Geschäftsbetrieb
einer juristischen Person oder einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft

begangen, so finden die Strafbestimmungen auf die
Personen Anwendung, die für sie gehandelt haben oder hätten handeln
sollen, jedoch unter solidarischer Mithaftung der juristischen Person
oder der Gesellschaft für die Bussen und Kosten.

Art. 25. — Für die Zuständigkeit und das Verfahren gelten die
Bestimmungen der Bundesratsbeschlüsse vom 1. September 1939
betreffend die Einsetzung von strafrechtlichen Kommissionen des
Eidg. Volkswirtschaftsdepartements vom 26. November 1940 über die
Erweiterung ihrer Zuständigkeit.

F. Schlussbestimmungen.
Art. 26. — Sofern die militärischen Bedürfnisse dies notwendig

machen, kann der Fürsorgedienst durch das Armeekommando dem
passiven Luftschutz unterstellt werden.

Art. 27. — 1 Zur Instruktion der Leiter von Fürsorgestellen
werden eidgenössische Kurse veranstaltet.

2 Kantone und Gemeinden sind ermächtigt, die Angehörigen des
Fürsorgedienstes zu Einführungskursen aufzubieten.

8 Die eidgenössischen Kurse gehen ganz, die übrigen zur Hälfte
zu Lasten des Bundes.

Art. 28. — 1 Das Eidg. Volkswirtschaftsdepartement erlässt die
erforderlichen Ausführungsbestimmungen.

2 Der Vollzug, soweit er dem Bunde obliegt, ist dem Eidg. Kriegs-
Fürsorge-Amt übertragen.

Art. 29. — Die Kantone melden dem Eidg. Kriegs-Fürsorge-Amt
bis zum 15. Mai 1943 die Leiter der Fürsorgestellen ihrer Gemeinden.

Art. 30. — Dieser Bundesratsbeschluss tritt am 20. April 1943 in
Kraft.

Bern, den 9. April 1943.

Im Namen des schweizerischen Bundesrates,
Der Bundespräsident: CELIO.
Der Bundeskanzler: G. BOVET.

Nachrichten der kantonalen FHD-Verbände

FHH-Verband des Kantons Zürich

Sektion Zürich.
7. Juni, 19.45, Fürsorgeabend in Zürich. Referenten: Feldprediger

Hplm. Max Frick; Frau Dr. h. c. E. Züblin-Spiller. Leitung: FHD
Bannwart-Mousson M. — 26. Juni, 13.45, Ausmarsch mit Baden im
Katzensee. Leitung: Oblt. Hermann.

Sektion Amt und Unterland.
20. Juni, 13.00, Ausmarsch: Eglisau. Leitung: Lt. Scheuermeier.

Sektion Horgen, linkes Ufer.
Ende Juni, 19.30, Singabend mit Lagerfeuer: Horgen. Leitungs

FHD Bickel Hedwig.

Sektion Horgen, rechtes Ufer.
27. Juni, 7.30, Feldpredigt Pfannenstiel. Leitung: Obit. Suter R.

Wznuiewk-tUciietmi modefe.

Albert Held+Gie.S.A.
Montreux

Menulserle d'Art, Meubles

Amönagement de Magasins
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